
   
 

Wirtschaftssatzung 
der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau  

für das Geschäftsjahr 2023 
 
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau hat am  
4. Dezember 2024 gemäß §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 3306), die Wirtschaftssatzung 
für das Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023) wie folgt geändert (Änderung 
als rot und unterstrichen hervorgehoben).   
 
Im Übrigen bleibt die Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2023 in der von der 
Vollversammlung am 7. Dezember 2022 beschlossenen Fassung in Kraft. Die Rechtsfolgen 
aus der geänderten Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2023 werden im Rahmen der 
Beitragserhebung im Geschäftsjahr 2025 umgesetzt. 
 
[…] 

 
II. Beitrag 

[…] 
 
3. Umlage 
 
Als Umlage ist zu erheben 0,076 % des Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb. 
Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage einmal 
um einen Freibetrag von EUR 15.340,00 für das Unternehmen zu kürzen. 
 
Halle (Saale), 4. Dezember 2024 
 
gez.      gez. 
Sascha Gläßer    Prof. Dr. Thomas Brockmeier 
Präsident     Hauptgeschäftsführer 
 

 


